
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2019/10/2 Ra 2019/12/0040
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.2019

Index

L22003 Landesbedienstete Niederösterreich

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4

DPL NÖ 1972 §31 Abs4

DPL NÖ 1972 §43

VwGG §42 Abs2 Z1

VwGVG 2014 §17

VwGVG 2014 §28 Abs2

Rechtssatz

Wenn ein Antrag auf Freistellung wegen Kuraufenthalts vorliegt und diesem mangels Vorliegens der dafür in § 43 NÖ

DPL 1972 normierten Voraussetzungen der Erfolg zu versagen ist, so ist dieser Antrag nicht zurückzuweisen, sondern

inhaltlich (abweisend) zu erledigen.

Schlagworte

Beschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch die Sache Besondere Rechtsprobleme

Verfahrensrechtliche Entscheidung der Vorinstanz (siehe auch Inhalt der Berufungsentscheidung Anspruch auf

meritorische Erledigung)Besondere Rechtsgebiete
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